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HAFTUNG „ Sind Dienstnehmer für ihre PC-Viren verantwortlich?

Ein Dienstnehmer surft während
der Mittagspause im Büro zu pri-
vaten Zwecken im Internet. Er
lädt dabei Software aus dem In-
ternet herunter, um sie auf sei-
nem PC zu speichern. Die Soft-
ware ist jedoch von einem Virus
befallen. Ohne dass er es be-
merkt, verursacht der Dienst-
nehmer  dadurch in der EDV des
Dienstgebers, der es seinerseits
unterlassen hat, eine Firewall
bzw. entsprechende Viren-
schutzprogramme einzusetzen,
einen Virenbefall, der zu einem
hohen Vermögensschaden
führt. 

Es stellt sich nun die Frage,
inwieweit der Dienstnehmer für
den durch ihn verursachten
Schaden haftet.  Zur Beurteilung
dieser Frage sind drei Fallkon-
stellationen zu unterscheiden: 
u Die Privatnutzung des Inter-

net durch den Dienstnehmer

war vom Dienstgeber nicht er-
laubt; 

u Die Privatnutzung durch den
Dienstgeber war gestattet;

u Die Internetnutzung erfolgte
in Erfüllung der Dienstpflich-
ten, also zu betrieblichen
Zwecken.

In den ersten beiden Fällen ist
von einer Haftung des Dienst-
nehmers auszugehen, eine Ein-
schränkung der Haftung durch
die Bestimmungen des Dienst-
nehmerhaftungsgesetzes findet
nicht statt, weil dieses nur für
Schäden bei Erbringung der
Dienstleistung anwendbar ist,
was hier erkennbar nicht der Fall
ist. Bei unerlaubter Nutzung des
Internet ist nicht einmal ein Mit-
verschulden des Dienstgebers
anzurechnen, wohl aber bei er-
laubter oder geduldeter Privat-
nutzung (2. Fall): Das Versäum-

nis des Dienstgebers, geeignete
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutz des firmeninternen EDV-
Systems zu treffen, machen die-
sen zumindest teilweise für den
eigenen Schaden haftbar. 

Schleppt der Dienstnehmer
das Virus hingegen bei Erfüllung
seiner Dienstpflicht ein, so
kommt das Dienstnehmerhaft-
pflichtgesetz zur Anwendung.
Dies bedeutet, dass der Dienst-
nehmer bei einer entschuldba-
ren Fehlleistung nicht haftet. 

Wird das Virus leicht fahr-
lässig oder sogar grob fahrläs-
sig eingeschleppt, so ist die
Haftungshöhe vom Gericht
nach Billigkeit zu mäßigen oder
bei Vorliegen eines minderen
Grades des Versehens sogar
ganz zu erlassen. Nur bei vor-
sätzlicher Einschleppung des
Virus haftet der Dienstnehmer
unbeschränkt. n
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Ein Dienstnehmer
surft am Arbeitsplatz im
Netz und schleppt Viren
ein. Wer zahlt den 
Schaden?
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MUSTERANMELDUNG „ Schutz gegen Nachahmer

Durch die Verordnung (EG) Nr.
6/2002 des Rates der Europäi-
schen Union wird es erstmals
möglich, mit einer einzigen An-
meldung EU-weiten Schutz für
das Design eines Produktes, al-
so einen Gemeinschaftsge-
schmacksmusterschutz, zu er-
langen. Auch die Schutzgebühr
ist günstig: nur 350 Euro für ei-
ne Schutzdauer von fünf Jahren.

Das Design eines Produktes
kann mit der Markenstrategie
und dem Image eines Unter-
nehmens gleichbedeutend sein
und zu einem wichtigen Vermö-
gensgegenstand werden, des-
sen Wert steigen kann. Wer kei-
nen Schutz beantragt, schafft
sich möglicherweise Nutz-
nießer, die von den getätigten
Investitionen profitieren. 

Die Vorteile einer Musteran-
meldung – sei es nun national
oder jetzt auch EU-weit – liegen
dabei auf der Hand: das Vorge-
hen gegen Nachahmer eines mit
Mühen und Kosten entwickelten
Designs eines Produktes ist oh-
ne vorheriger Registrierung ein
sehr steiniger und oft wenig
aussichtsreicher Weg. Die
Rechtsprechung sieht nämlich
das Nachahmen grundsätzlich
als nicht sittenwidrig an, nur bei
Hinzutreten besonderer Um-
stände gewährt sie Schutz.

Selbst die „sklavische Nachah-
mung“, also eine bis an die
Grenzen der unmittelbaren Lei-
stungsübernahme reichende
Nachahmung des Designs eines
Produktes in allen Einzelheiten,
bedeutet nicht automatisch ei-
ne sittenwidrige Handlung des
Nutznießers. Den „Produktpira-
ten“ ist also gerichtlich nur
schwer beizukommen.

Anders hingegen, wer durch
rechtzeitigen Designschutz vor-
gesorgt hat: bei Verletzung ei-
ner registrierten Marke genügt
es oftmals, dem Gericht den be-
stehenden Designschutz nach-
zuweisen, um mittels gerichtli-
cher Verfügung die Nachah-
mung in kürzester Zeit stoppen
zu lassen. 

Schutz für alle Dinge

Als Design (Muster) kann da-
bei übrigens jeder industriell
oder handwerklich gefertigte
Gegenstand geschützt werden.
Geschützt ist dabei insbeson-
dere seine Erscheinungsform,
wie Konturen, Farben, Gestal-
tung etc. Damit unterscheidet
sich der Designschutz vom Pa-
tent, das die technische Idee
schützt.

Voraussetzung ist freilich,
dass das Design noch neu ist

und eine gewisse Eigenart auf-
weist, gewährt eine Registrie-
rung doch ein alleiniges (EU-
weites) Recht am Design. Es
darf also der Öffentlichkeit vor
der Anmeldung noch nicht be-
kannt sein und muss sich von
schon bekannten Designs un-
terscheiden.

Das Gemeinschaftsge-
schmacksmuster bietet dabei
auch noch bis zu einem Jahr
nach der Veröffentlichung des
Designs Registrierungsmög-
lichkeit (im Gegensatz zu natio-
nalen österreichischen Mu-
stern). Dies ist für alle jene von
Vorteil, die vorerst noch abte-
sten wollen, ob das entwickelte
Design tatsächlich den erhoff-
ten wirtschaftlichen Erfolg
bringt.

Inhaber von registrierten De-
signs haben sehr weitgehende
Rechte, gegen unangenehme
Nachahmer vorzugehen. Neben
einem Anspruch auf Unterlas-
sung der weiteren Nachah-
mung besteht die Möglichkeit,
auch die Beseitigung der bisher
hergestellten Nachahmungen,
eine (kostspielige) Urteilsveröf-
fentlichung und unter Umstän-
den auch Schadenersatz zu for-
dern. 

Designschutz lohnt sich also
allemal. n

MARKENRECHT2

Mit RECHT

Wer keinen Muster-
schutz beantragt, schafft
sich möglicherweise
Nutznießer, die von den
getätigten Investitionen
profitieren. 

EU-weiter Designschutz
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SCHMERZENGELD „ bleibt bei Unfällen nach freiwilliger Hilfe aus

Stellen Sie sich vor, Sie helfen ei-
nem Professionisten bei einer
Arbeitsverrichtung kurz mit, bei-
spielsweise dem Elektriker, der
Ihr Haus installiert. Und stellen
Sie sich vor, es passiert aus Un-
achtsamkeit des Elektrikers ein
Unfall, und Sie werden schwer
verletzt: Sie haben keinen An-
spruch auf Schmerzengeld ge-
gen den Elektriker!

Wie das Oberlandesgericht
Linz in einer aktuellen Entschei-
dung (3R 48/03 d) klarstellte,
kann auch die bloß freiwillige
Mitarbeit bei einer professionel-
len Arbeitsverrichtung eine „be-
triebliche Tätigkeit“ im Sinne
des Sozialversicherungsgeset-
zes sein, weshalb der Helfer im
Falle eines Unfalls (da Arbeits-
unfall) mit seinen Ansprüchen
auf den Leistungskatalog der
Unfallversicherung beschränkt
ist – und der sieht keine Leistung
eines Schmerzengeldes vor. 

Im aktuellen Fall bot ein Pfer-
debesitzer dem Reitstallbesit-
zer, bei dem er sein Pferd gegen
Entgelt eingestellt hatte, aus rei-
ner Freundlichkeit und völlig un-
entgeltlich an, beim Verbringen
der Pferde von der Koppel in den
Reitstall mitzuhelfen. Dabei wur-
de der Pferdebesitzer von einem
fremden Pferd gerammt und
schwer verletzt. 

Das Oberlandesgericht Linz
sah im Verbringen der Pferde
eine betriebliche Tätigkeit des
Reitstallinhabers, die sonst –
hätte sie der Pferdebesitzer
nicht gemacht – ein Reitstall-
mitarbeiter (und damit ein

nach § 4 ASVG Versicherter)
ausüben hätte müssen, wes-
halb der Unfall als Arbeitsun-
fall nach dem Sozialversiche-
rungsgesetz zu bewerten ist.
Nach dem Sozialversiche-
rungsgesetz kommt aber dem
Reitstallinhaber ein „Haftungs-
privileg“ – wie jedem Arbeitge-
ber – dahingehend zu, dass
dieser bei einem Arbeitsunfall
grundsätzlich nur bei eigenem
vorsätzlichen Fehlverhalten
selbst haftet, im Übrigen die
Ansprüche des Verletzten hin-
gegen von der Sozialversiche-
rung bezahlt werden
müssen. 

Weshalb es
überhaupt zur
Mithilfe kam, ihre
Dauer oder ihre
Häufigkeit ist da-
bei nicht 
e n t s c h e i d e n d ,
„wenn klar ist,
dass der Helfen-
de im (auch still-
schweigenden!)
Einverständnis
des Unterneh-
mers handelt
und zumindest
bereit sein
muss, nach den
Weisungen des
U n t e r n e h -
mers, in des-
sen Interesse
die Tätigkeit
a u s g e ü b t
wird, zu han-
deln. Ist aber
jemand mit
den auszu-
führenden
Arbeiten so
v e r t r a u t ,
dass er kei-
ner Weisung mehr bedarf, so
stellt auch eine unaufgeforderte
und ohne vorherige Absprache
aus eigenem Entschluss erfolgte
Hilfstätigkeit eine betriebliche

Tätigkeit des Unternehmers
dar“, so das Oberlandesgericht
Linz. 

Die Mithilfe beim Zurücktrei-
ben eines entlaufenen Pferdes
gegenüber dem Reitstallinha-
ber, bei der Dachreparatur am
eigenen Haus zur Kostenerspar-
nis, des Schifahrers bei der Lift-
reparatur gegenüber dem Liftbe-
sitzer, des Ministranten beim An-
zünden der Kerze gegenüber
dem Pfarrer, des Mopedinha-
bers bei Schweißarbeiten ge-
genüber dem Mechaniker oder
des Helfers beim Abladen von
Weinflaschen gegenüber dem

Winzer, wurde von der Judika-
tur schon in früheren Fällen
als betriebliche Tätigkeit
und daher – wenn etwas

passiert – als Arbeits-
unfall eingestuft.

Wer also Ge-
f ä l l i g k e i t s -
dienste oder
N a c h b a r -
schaftshilfe
a n b i e t e t ,
muss sich
b e w u s s t

sein, dass er
damit eventu-

ell schon eine
betriebliche
Tätigkeit des

(damit behol-
fenen) Elektri-
kers, Tank-

w a r t s ,
Bauun-
terneh-
m e r s ,

etc. aus-
übt und im Falle

eines Unfalls mit
seinen An-
sprüchen auf die
Unfal lversiche-

rungsleistungen beschränkt ist,
ein Direktanspruch gegen den
unachtsamen Beholfenen je-
doch nicht besteht – kein
Schmerzengeld also! n
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Mit RECHT

Geh’, helfen’s ma
schnell …“ oder: Kein
Schmerzengeld bei frei-
willig übernommenen
Hilfsdiensten!

Gefälligkeitsdienste
ge
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lfe
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Von der Koppel in den Reitstall –
wer mithilft und verletzt wird, ist
selbst schuld. Foto: Neumayr



GRUNDSTÜCKSKAUF „ Information einholen

Wer ein Grundstück für seinen
neuen Betriebsstandort oder
eine geeignete Lage für einen
Wohnhausbau in Aussicht hat,
sollte sich nicht mit einem Blick
in das Grundbuch begnügen.
Wer sich viel Ärger und rechtli-
che Probleme nach dem Liegen-
schaftskauf ersparen will, sollte
schon vorher rechtzeitig Infor-
mationen über das begehrte
Liegenschaftsobjekt einholen: 

u Entspricht die Widmung des
Grundstückes nach dem
Flächenwidmungsplan und
Bebauungsplan dem geplan-
ten Bauvorhaben?
Muss eine „besondere“ Wid-
mung für das geplante Bau-
projekt (Betriebsbaugebiet,
etc.) erst beantragt werden,
so ist zu klären, ob die not-
wendige Umwidmung von
der Gemeinde überhaupt
durchgeführt werden kann.
Die EU-weit geltende FFH-
Richtlinie 92/43/EWG zum
Pflanzen- und Tierschutz
(Stichwort: Natura 2000)
sieht beispielsweise ein sog.
Verschlechterungsverbot für
Schutzgebiete vor, was unter
anderem bedeuten kann,
dass Umwidmungen von

Grundstücken bei negativen
Auswirkungen auf das
Schutzgebiet ausgeschlos-
sen sind. Jedes Bundesland
hat hiezu bereits Natura
2000-Schutzgebiete bekannt
gegeben (zumeist im Inter-
net abrufbar!). Fällt das
Wunschgrundstück in ein
Schutzgebiet oder befindet
es sich im Nahebereich, sind
Auswirkungen des Bauvor-
habens auf die angrenzen-
den Gebiete genau abzu-
klären.

u Ein böses Erwachen kann es
auch geben, wenn plötzlich
nach Baubeginn der Keller-
aushub unerwartet kontami-
niertes Erdreich hervor-
bringt, das zu entsorgen be-
kanntlich Zeit und viel mehr
Geld kostet. Das Umweltmi-
nisterium bietet dazu ein
bundesweites Abfragesy-
stem, ob sich das gewünsch-
te Grundstück in einem be-
reits gemeldeten Altlasten-
oder Verdachtsflächengebiet
befindet.  

u Zu empfehlen sind vor dem
Grundstückskauf auch Erhe-
bungen bei Gemeinde und
Bezirkshauptmannschaft, ob
ein sog. „SEVESO II-Betrieb“

in der Nachbarschaft situiert
ist: Betriebe nach der EU-
weiten „SEVESO II-Richtli-
nie“ überschreiten dabei
festgelegte Mengenschwel-
len an umweltgefährdenden
Stoffen wie Chlor, Fluor, Ben-
zine, etc. Gemeinden gehen
nun immer mehr dazu über,
baufreie Schutzzonen um
derartige Betriebe planlich
festzulegen, um die Umwelt-
auswirkung bei Betriebsun-
fällen durch neue Bauvorha-
ben nicht noch zu ver-
größern. Fällt das Kaufobjekt
nun in eine derartige Schutz-
zone, ist eine Baubewilligung
für das geplante Projekt,
wenn überhaupt, nur mit
weitreichenden Auflagen er-
reichbar, was übrigens auch
für den Betrieb selbst gilt,
der seine Anlage ändern
möchte.
Es lohnt sich jedenfalls vor

Kauf eines Liegenschaftsobjek-
tes, sich nicht nur über die Hypo-
theken im Grundbuch, sondern
auch über das umweltrelevante
„Vorleben“ des Grundstückes
und seine Nachbarschaft zu in-
formieren, um nicht erst durch
Schaden, und damit zu spät,
„klug“ zu werden. n

LIEGENSCHAFTSRECHT4

Mit RECHT

Wer sich viel Ärger
und rechtliche Probleme
nach dem Liegenschafts-
kauf ersparen will, sollte
schon vorher rechtzeitig
Informationen über das
begehrte Liegenschafts-
objekt einholen.

Kaufobjekt altlastenfrei?
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Kaufvertrag
Wenn die
„Vergangenheit“ eines
Grundstückes nicht ein-
deutig ist, sollte in
jedem Falle die
Problematik von auftau-
chenden Altlasten, ins-
besondere die Haftung
für deren Entsorgung
schon im Kaufvertrag
schriftlich geregelt wer-
den.

LEXIKON



NOTWEGEGESETZ„ Rechte und Pflichten

Ein altes Gesetz aus dem Jahr
1896 bringt Abhilfe bei einem
Problem, dessen Auftreten
auch in der heutigen Zeit durch
moderne Bauordnungen nicht
immer verhindert werden kann:

Für Liegenschaften, die über
keine oder nur eine unzulängli-
che Weganbindung an das öf-
fentliche Verkehrsnetz verfü-
gen, und sofern man als Ei-
gentümer
einer sol-
chen Lie-
genschaft
nicht gera-
de einen
Hubschrau-
ber sein Ei-
gen nennt,
s t a t u i e r t
das Notwe-
g e g e s e t z
einen nicht
verjährba-
ren An-
spruch auf Einräumung eines
Geh- und/oder Fahrrechtes auf
fremden Grundstücken um so-
mit eine Anbindung an die
nächstgelegene öffentliche
Straße zu schaffen. Bei Durch-
setzung dieses Rechtsanspru-
ches ist aber generell zu beach-
ten, dass die Einräumung eines
Notweges nur dann zulässig ist,
wenn der Vorteil des Weges die
Nachteile, welche dadurch den
zu belastenden Liegenschaften
entstehen, überwiegt, und
wenn der Mangel der Wegever-
bindung nicht auf eine auffal-
lende Sorglosigkeit des Grund-
eigentümers, der einen Notweg
begehrt, zurückzuführen ist. So
wird es niemals möglich sein,
einen Notweg durch ein frem-
des Gebäude zu führen. Auch

werden regelmäßig vermeintli-
che Notwegeberechtigte bei
Gericht abblitzen, wenn sie ihre
Liegenschaft im Wissen um die
mangelnde Wegverbindung
äußerst günstig erworben ha-
ben, um später mit Hilfe der
Einräumung eines Notweges ei-
ne Verkehrswertsteigerung ih-
rer Liegenschaft zu erreichen.

Da die Einräumung eines
Notweges letztendlich eine
zwangsweise „Enteignung“
zwischen Privaten darstellt,
sind mit ihr auch erhebliche
Pflichten des Notwegeberech-
tigten verbunden. So hat der
den Notweg begehrende

G r u n d -
eigentümer
für den ge-
s a m t e n
S c h a d e n ,
der durch
die Einräu-
mung eines
N o t we g e s
der belaste-
ten Liegen-
schaft zuge-
fügt wird,
eine ange-
m e s s e n e

Entschädigung zu leisten. Wird
als Notwegerecht die Mitbenüt-
zung eines fremden Privatweg-
es gestattet – was relativ häufig
vorkommt – so sind die hier-
durch verursachten Mehrausla-
gen der Wegerhaltung in diesen
Entschädigungsbetrag mitein-
zubeziehen. Auch kann der Ei-
gentümer der zu belastenden
Liegenschaft vom Eigentümer
der wegebedürftigen Liegen-
schaft verlangen, ihm den für
den Notweg erforderlichen
Grund abzukaufen. In einem
solchen Fall ist bei der Festset-
zung des Kaufpreises nicht nur
auf den Wert des abzutreten-
den Grundstücksteiles, son-
dern auch auf die Wertminde-
rung, welche der dem betroffe-
nen Eigentümer verbleibende

Teil seines Grundbesitzes erlei-
det (etwa auch die durch die
Abtretung  bewirkten Erschwer-
nisse in der Bewirtschaftung
und Benutzung der Restliegen-
schaft), Bedacht zu nehmen

Auch kann das vor dem
Außerstreitgericht durchzu-
führende Notwegeverfahren
nicht gerade als billig bezeich-
net werden. So sind diesem
Verfahren zwingend zwei Sach-
verständige beizuziehen, was
erfahrungsgemäß zu einer
nicht unerheblichen Kostenbe-
lastung führt. Auch die sonsti-
gen Verfahrenskosten hat der
den Notweg begehrende Grun-
deigentümer zu bestreiten,
worunter beispielsweise auch
Anwaltskosten der Gegenseite
fallen.

Bindend

Wenn aber ein Notwegerecht
durch entsprechenden Ge-
richtsbeschluss eingeräumt
wurde, so wird dieses von
Amtswegen verbüchert, d.h.
das Gericht verfügt von selbst
eine Eintragung im Grundbuch,
sodass sowohl die Eigentümer
als auch die Rechtsnachfolger
der notwegeberechtigten als
auch der belastenden Liegen-
schaft an diesen Notweg ge-
bunden sind. 

Grundsätzlich ist es auch
möglich, einen bereits einge-
räumten Notweg im Nachhinein
zu erweitern; dies jedoch nur
dann, wenn sich die tatsächli-
chen Verhältnisse seit Einräu-
mung des Notweges wesentlich
verändert haben. Ähnlich ist vor-
zugehen, wenn in der Folge ein
Notweg wieder entbehrlich wer-
den sollte, da in diesem Fall das
Gericht auf Antrag einer Partei
das Notwegerecht wieder ent-
ziehen kann. Freilich ist in die-
sem Fall auch der seinerzeit ent-
richtete Entschädigungsbetrag
wieder zurückzuerstatten. n
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Mit RECHT

In der Not findet sich
(fast) immer ein Weg.

Zufahrt gesucht
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ZAHLUNGSVERZUG „ Warten kann angesagt sein

Bisher hatte ein österreichi-
scher Unternehmer, der mit ita-
lienischen Vertragspartnern Ge-
schäfte tätigte, im Falle des
Zahlungsverzuges seines Ver-
tragspartners zwei Probleme zu
lösen.

TTiitteellvveerrffaahhrreenn  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh..  Die
erste bis dato nicht unüber-
windbar Hürde war, ein Titelver-
fahren in Österreich anzustren-
gen, um zu einem Exekutionsti-
tel zu kommen.

Diesbezüglich galten und
gelten im wesentlichen bis zum
1. März 2002 die Übereinkom-
men von Brüssel (EuGVÜ) und
Lugano (LGVÜ), welche am 1.
September 1996 in Österreich
in Kraft getreten sind und für
mehr als 380 Millionen Bürger
in Europa einen einheitlichen
Rechtsraum in Zivilprozesssa-
chen geschaffen haben.

VVoorrsscchhrriifftteenn  dduurrcchhsseettzzeenn.. Die
zweite, wesentlich größere Hür-
de für den österreichischen Un-
ternehmer war, mangels adä-
quater italienischer Vorschrif-
ten, dieses Urteil in wirtschaft-
lich und zeitlich vertretbarer
Weise in Italien durchzusetzen.

Am 1. März 2002 trat die Ver-
ordnung (EG Nr. 44/2001 vom
22. Dezmber 2000) über die ge-
richtliche Zuständigkeit, Aner-
kennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (EuGV-VO) in
Kraft und gilt diese Verordnung
gemäß dem Vertrag zur Grün-

dung der Europäischen Ge-
meinschaft unmittelbar in den
Mitgliedstaaten, also auch in
Österreich und Italien.

Italien hat nun das Anerken-
nungsverfahren für ausländi-
sche Urteile wesentlich verein-
facht. Der österreichische Gläu-
biger kann beim zuständigen
Oberlandesgericht in Italien, in
dessen Sprengel der Vertrags-
partner seinen Sitz hat, ohne
gesonderte Verhandlung einen
Beschluss beantragen, Kraft
dessen, die österreichische Ent-
scheidung mit einer Vollstreck-
barkeitsklausel versehen wird.

Diesbezüglich wird lediglich
eine beglau-
bigte Kopie des
Urteiles gefor-
dert, wobei es
aus prakti-
schen Erwä-
gungen emp-
fehlenswert ist,
eine beglau-
bigte Übersetzung des Titels
dem Antrag beizulegen, da an-
sonsten der zuständige Richter
vor Erlassung des Beschlusses
eine solche Übersetzung for-
dern kann. In der Regel erfolgt
die Anerkennung des öster-
reichischen Urteiles mittels Be-
schlussfassung innerhalb 15 bis
30 Tagen.

Gegen diesen Beschluss
kann der Vertragspartner inner-
halb eines Monats, Rekurs er-
heben, in diesem Verfahren ist
jedoch nur mehr die Frage der
ordnungsgemäßen Zustellung

zu prüfen, sodass es sich emp-
fiehlt, die Zustellungsvorschrif-
ten beim Zivilverfahren in
Österreich genauestens einzu-
halten.

Hat die Partei die Anerken-
nung des Urteils in Italien er-
halten, kann die Zwangsvoll-
streckung in das Vermögen auf
bewegliche und unbewegliche
Güter sowie Forderungen des
Schuldners beginnen.

DDeerr  VVoorrtteeiill der Klagseinbrin-
gung in Österreich gegenüber
der direkten klagsweisen Gel-
tendmachung am Sitz des itali-
enischen Vertragspartners in

Italien vor itali-
enischem Ge-
richt ist augen-
scheinlich:

Wenn auch
das italienische
Zivilrechtswe-
sen den einfa-
chen Mahnbe-

scheid kennt, so hat der
Schuldner doch die Möglich-
keit, einen begründeten Wider-
spruch binnen 40 Tagen einzu-
legen, wodurch ein zivilrechtli-
ches Verfahren eingeleitet wird,
welches unter Berücksichti-
gung italienischer Verhältnisse,
mindestens drei bis vier, unter
Umständen auch acht bis zehn
Jahren dauert. Dass bis zum En-
de eines solchen Zivilprozesses
die Vermögenslage des Ver-
tragspartners und Schuldners
äußerst ungewiss ist, ist jeden-
falls leicht nachzuvollziehen. n
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Mit RECHT

Italien hat das
Anerkennungsverfahren
für ausländische Urteile
wesentlich vereinfacht.

Handelspartner Italien

ge
sc

hu
ld

et
Kosten
Die Kosten der
Vollstreckung eines
österreichischen Urteils
in Italien sind abhängig
vom Wert der Forderung,
wobei die Anwaltskosten
in Italien ca. 3% des
Wertes der Forderung,
mindestens jedoch 500
Euro betragen.

LEXIKON

„Verfahren
dauern bis zu
zehn Jahren.“



UMWELTMANAGEMENT „ Verbesserung für Unternehmen

Mit dem Umweltmanagement-
gesetz 2001 wurde der Anreiz
für Unternehmen eine „EMAS-
Organisation“ zu werden vom
Gesetzgeber noch einmal er-
höht. EMAS ist die Kurzbezeich-
nung für ein europaweites Ge-
meinschaftssystem für das Um-
weltmanagement und die Um-
weltbetriebsprüfung nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1836/93. 

Ziel von EMAS, das sich aus-
drücklich auch an kleine und
mittlere Unternehmen wendet,
ist die freiwillige Bewertung
und Verbesserung der Umwelt-
leistung von Organisationen
und der Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit. 

Die Vorteile einer EMAS-Teil-
nahme liegen dabei nicht nur in
der Möglichkeit, sich als Um-
welt-Betrieb der Öffentlichkeit
zu präsentieren (das EMAS-Zei-
chen darf beispielsweise im
Briefkopf verwendet werden),
sondern auch in einer zukünfti-
gen Verwaltungsvereinfachung:

u Für zukünftige Änderungen
von Betriebsanlagen, die
nach dem Abfallwirtschafts-
gesetz, der Gewerbeord-
nung, dem Wasserrechtsge-
setz etc. unter Umständen
ein langwieriges Genehmi-
gungsverfahren nach sich
ziehen, reicht die bloße An-
zeige an die Behörde verse-
hen mit einer Umwelter-
klärung (dies gilt nicht für An-
lagen, die einer gesetzlichen
Umweltverträglichkeitsprü-
fung zu unterziehen ist oder
bei IPPC-Anlagen). 

u Alle bislang bundesrechtlich
ergangenen Genehmigungs-
bescheide (insbesondere die
oft zahlreichen Betriebsanla-
genbescheide) können durch
einen gemeinsamen, so ge-
nannten „konsolidierten Be-
scheid“ ersetzt werden, der
den rechtskonformen Zu-
stand der aktuellen Betriebs-
anlage rechtsverbindlich be-
stätigt. Bislang bestehende

Widersprüchlichkeiten zwi-
schen den Genehmigungen
oder hinfällig gewordene
Auflagenteile werden im kon-
solidierten Bescheid nicht
mehr aufgenommen, gering-
fügige Anlagenänderungen,
die bislang noch nicht geneh-
migt wurden, können gleich
miterledigt werden. Der Anla-
genbetreiber hat damit die
Sicherheit, dass der status
quo seiner Betriebsanlage
den rechtlichen Vorschriften
entspricht, was im Hinblick
auf die Haftung des Anlagen-
betreibers für Betriebsanla-
gen sehr wesentlich ist. 

Insgesamt stellt die EMAS-
Zertifizierung eine interessante
Möglichkeit für Unternehmen
dar, sich als Umweltbetriebe zu
positionieren, verbunden mit
dem angenehmen Nebeneffekt,
zukünftige Betriebsanlagenän-
derungen rascher über die Büh-
ne zu bringen. n
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Mit RECHT

Die EMAS-Zertifizie-
rung stellt eine
interessante Möglichkeit
für Unternehmen dar,
sich als Umweltbetriebe
zu positionieren, verbun-
den mit dem ange-
nehmen Nebeneffekt,
zukünftige
Betriebsanlagenände-
rungen rascher über die
Bühne zu bringen.

Kennen Sie EMAS?

Antrag
Die EMAS-Zertifizierung
ist beim Umweltbundes-
amt zu beantragen 
(online unter: 
www.ubavie.gv.at).
Voraussetzung hiefür ist
u.a. die Durchführung
einer Umweltbetriebs-
prüfung durch
Umweltgutachter im
Unternehmen und die
Abgabe einer Umwelt-
erklärung über die
Umweltauswirkungen
und -leistungen des
Unternehmens.

TIPP

na
ch
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ig



Das elektronische Fundamt bietet Hilfe.

VERGESSENES „ und Verlorenes darf nicht behalten werden

Seit 1. Februar 2003 ist das Fun-
drecht neu geregelt. Rechtlich
bleibt es zwar dabei, dass im
Zweifel nicht zu vermuten ist,
dass jemand sein Eigentum
aufgeben wollte, weshalb sich
der Finder einer Sache diese
auch weiterhin nicht eigen-
mächtig aneignen darf. 

Neu geregelt wurde jedoch,
dass die Vorschriften über das
Finden nicht nur verlorene, son-
dern auch vergessene Sachen
betrifft. Nach der gesetzlichen
Definition gilt eine Sache als
verloren, wenn sie ohne Willen
des Inhabers aus seiner Gewalt
gekommen ist. Vergessen ist
hingegen eine Sache, die ohne

Willen des Inhabers an einem
fremden Ort zurückgelassen
worden und dadurch in fremde
Gewahrsame gekommen ist. 

Wer eine solche Sache „ent-
deckt“, gilt als Finder und hat
den Fund unverzüglich der zu-
ständigen Fundbehörde zu mel-
den. Eine Verpflichtung zur An-
sichnahme besteht nicht, wird
die Sache jedoch mitgenom-
men, so besteht nach der neu-
en gesetzlichen Regelung die
Verpflichtung zur Meldung un-
ter gleichzeitiger Angabe des
Fundgegenstandes an die
Fundbehörde, welche nunmehr
einheitlich österreichweit der
jeweilige Bürgermeister eines
Ortes ist. Dieser ist zur Ausfor-
schung des Verlustträgers ver-
pflichtet.

Auskunftspflicht

Den Finder trifft gegenüber der
Fundbehörde eine Auskunfts-
pflicht, wann und wo er die Sa-
che gefunden hat. Diese Pflicht

entfällt nur dann, wenn der Fin-
der die gefundene Sache sofort
dem ihm bekannten Verlustträ-
ger ausfolgt oder der Wert der
Sache 10 Euro nicht übersteigt.

Finderlohn

Der Finderlohn beträgt bei ver-
lorenen Sachen 10 %, bei ver-
gessenen Sachen 5 %. Haben
gefundene Sachen einen Wert
über 2.000 Euro dann beträgt
der Finderlohn jeweils die Hälf-
te der zitierten Prozentsätze. 

Kein Anspruch auf Finderlohn
besteht dann, wenn der Finder
die ihm obliegende Anzeige-,
Abgabe- oder Auskunftspflicht
verletzt hat oder die vergessene
Sache vom Eigentümer auch
sonst ohne Gefährdung wieder-
erlangt worden wäre. Wird die
gefundene Sache nicht inner-
halb eines Jahres nach Erstat-
tung der Anzeige vom Eigentü-
mer abgeholt, so wird sie dem
Finder auf sein Verlangen ins Ei-
gentum übergeben. n
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Mit RECHT

Wer eine Sache
„entdeckt“, gilt als
Finder und hat den Fund
unverzüglich der zustän-
digen Fundbehörde zu
melden.

Fundrecht neu

ge
fu

nd
en




